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Die Qualitätsprüfungen 
Serie zu den Grundlagen der MDK-Prüfungen in der ambulanten Pflege – Teil 6 
Pflegekonzept 
 
In Kap. 5 werden die konzeptionellen 
Grundlagen abgefragt, dabei geht es 
vor allem um das Pflegekonzept. 
 
Liegen lt. Versorgungsvertrag beson-
dere Pflegeschwerpunkte vor, wird hin-
terfragt, ob diese Schwerpunkte sich 
auch im Einrichtungskonzept wieder 
finden, Personal entsprechend ge-
schult ist und die im Einrichtungskon-
zept definierten Anforderungen umge-
setzt werden. Dabei ist das Stichwort 
„Einrichtungskonzept“ nicht weiter 
ausgeführt, auch nicht im Zusammen-
hang mit dem Pflegekonzept. Vermut-
lich ist mit dem Einrichtungskonzept 
das Einrichtungsprofil gemeint mit den 
verschiedenen evtl. vorhandenen Be-
triebsteilen und Schwerpunkten. Kri-
tisch zu hinterfragen ist, warum lt. 
Prüfanleitung des MDK der Versor-
gungsvertrag nach § 72 SGB XI be-
sonders zu berücksichtigen ist, nicht 
jedoch die gleichermaßen wichtigen 
Verträge nach § 132a SGB V. In der 
ambulanten Pflege gibt es viele Ein-
richtungen mit Versorgungsschwer-
punkten, die nicht im Versorgungsver-
trag benannt wurden. Dies hat meist 
historische Ursachen; die Schwerpunk-
te haben sich erst später entwickelt 
und die Versorgungsverträge wurden 
nicht verändert. Eine Änderung würde 
auch nur dann von Vorteil sein, wenn 
aus dem oder den Schwerpunkten sich 
andere Preise oder eine Einschrän-
kung des zu versorgenden Personen-
kreises ableiten lassen soll. Hat sich 
beispielsweise ein Pflegedienst auf die 
Versorgung von Wachkoma-Patienten 
spezialisiert, sollte dies im Versor-
gungsvertrag festgehalten sein. Nur 
dann könnte dieser Pflegedienst Pfle-
gekunden, die nicht im Wachkoma 
sind, ablehnen. Auch nur so wäre es 
möglich, einen anderen Punktwert oder 
andere Leistungskomplexe zu verhan-
deln. Interessant wäre es hier aller-

dings zu prüfen, ob nicht ein zweiter 
Versorgungsvertrag (mit dem Schwer-
punkt) hier bessere Verhandlungsmög-
lichkeiten schaffen kann. 
 
Punkt 5.2 der Prüfanleitung fragt die 
Inhalte des Pflegekonzeptes ab. Es 
sollen Aussagen zum Pflegemodell, 
zum Pflegesystem (z.B. Bezugspflege 
oder Funktionspflege, siehe auch PDL 
Praxis 1/2007), zum Pflegeprozess, 
zur innerbetrieblichen Kommunikation, 
zur Qualitätssicherung (wird in Kap. 6 
ausführlich abgefragt), zur Leistungs-
beschreibung, zu Kooperationen mit 
anderen Diensten (falls vorhanden) 
und zur personellen Ausstattung, darin 
gemacht werden. Lt. Prüfanleitung des 
MDK soll das Pflegekonzept „ eine 
Strukturierungshilfe für die Pflegepra-
xis (sein) und regelt Organisation und 
Arbeitsweise des Pflegebereiches und 
der pflegerischen Mitarbeiter“ (siehe 
MDK-Prüfanleitung Punkt 5.2). Leider 
ist auch hier der aus der stationären 
Prüfanleitung kopierte Text ohne am-
bulante Anpassung übernommen wor-
den, denn ein ambulantes Pflegekon-
zept muss natürlich die Organisation 
nicht nur der Pflege, sondern auch der 
Hauswirtschaft umfassen (siehe Ver-
sorgungsvertrag § 71: „pflegen und 
hauswirtschaftlich versorgen“). Wie 
ließen sich sonst auch ganzheitliche 
Pflegemodelle wie das von Krohwinkel 
mit den AEDL umsetzen. 
 
Das Pflegekonzept sollte so praxisnah 
und verständlich formuliert werden, 
dass es tatsächlich als die geforderte 
„Strukturierungshilfe“ genutzt werden 
kann. Deshalb sollten bei der Entwick-
lung und Umsetzung nicht nur die Lei-
tungskräfte oder Fachkräfte beteiligt 
werden, sondern spätestens bei der 
Umsetzung alle Mitarbeiter. Es reicht 
nicht, einen Aktenordner mit der Auf-
schrift „Pflegekonzept“ ins Regal zu 
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stellen! Damit die Pflegekonzepte auch 
praxisnah wirken können, muss sowohl 
der Umfang als auch die Sprache so-
wie die Inhalte die Praxis abbilden und 
für die Praxis formuliert sein. Der MDK 
wird stichprobenartig durch Nachfrage 
bei Mitarbeitern prüfen, ob das Pflege-
konzept lebt (den Mitarbeitern prak-
tisch bekannt ist) oder nicht. 
 
 
Eines der ausführlichsten Kapitel des 
Prüfbogens ist Kapitel 6, das sich mit 
dem Qualitätsmanagement beschäftigt. 
Punkt 6.1 fragt, ob die betriebliche Zu-
ständigkeit für die Wahrnehmung der 
Aufgaben im Sinne des Qualitätsma-
nagements der Leitungsebene zuge-
ordnet ist. Die MDK-Prüfanleitung in-
terpretiert dies dahingehend, dass die 
verantwortliche Pflegefachkraft auch 
bei Einsetzung eines Qualitätsbeauf-
tragten für das Qualitätsmanagement 
im Bereich Pflege zuständig sein müs-
se und verweist auf die Gemeinsamen 
Maßstäbe Punkt 3.1.1.2. Allerdings ist 
diese Interpretation kritisch zu hinter-
fragen, zumal in den Gemeinsamen 
Maßstäben zwar die Verantwortlichkeit 
für den Pflegeprozess, die Pflegedo-
kumentation, die Einsatzplanung sowie 
die Leitung der Dienstbesprechungen 
explizit als Aufgabe der PDL genannt 
sind. Aber der Träger der Einrichtung 
ist „dafür verantwortlich, dass Maß-
nahmen zur internen Sicherung der 
Struktur-, Prozeß- und Ergebnisqualität 
festgelegt und durchgeführt werden“ 
(Punkt 4.1 der Gemeinsamen Maßstä-
be). Damit ist eindeutig der Träger in 
der Verpflichtung zur Qualitätssiche-
rung, nicht (allein) die PDL. Dies geht 
auch aus dem Versorgungsvertrag 
nach § 72 hervor, der Einrichtungen 
(und nicht die verantwortlichen Pflege-
kräfte) verpflichtet, „nach Maßgabe der 
Vereinbarungen nach § 80 einrich-
tungsintern ein Qualitätsmanagement 
einzuführen und weiterzuentwickeln“ (§ 
72, Abs. 3 Punkt 3). 
Im Sinne eines abgestimmten Systems 
wäre das Qualitätsmanagement eine 

Stabsstelle, die berichtspflichtig auch 
an die Geschäftsführung wäre und 
somit eine kollegiale Kontrollfunktion 
für die PDL auszuüben hätte. Die PDL 
verantwortet die Qualität der Pflege, 
die Stabsstelle berät und kontrolliert 
sie, ohne weisungsbefugt zu sein. Im 
Konfliktfall verantwortet die PDL die 
Pflege, aber die Geschäftsführung ist 
unterrichtet. 
 
Der nächste Prüfpunkt (6.2) fragt nach 
der Beteiligung an externen Maßnah-
men der Qualitätssicherung. Dies kön-
nen z.B. regionale bzw. einrichtungs-
übergreifende Qualitätszirkel, externe 
Zertifizierungen und ähnliches sein. 
 
Mehr zum Qualitätsmanagement Punkt 
6.2 folgende in der nächsten Ausgabe. 
 
 

Praxistip: 
 
Das Einrichtungs- und Pflegekon-
zept sollte so geschrieben und for-
muliert sein, dass es sowohl für die 
Öffentlichkeitsarbeit als auch für alle 
Mitarbeiter eine Orientierung bietet. 
Ablaufdiagramme und Grafiken 
können das Verstehen erleichtern. 
Das Pflegekonzept wird nicht für 
den MDK geschrieben, sondern für 
die Mitarbeiter und für die Kunden! 
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Checkliste 
Das Pflegekonzept: Stichpunkte und Erläuterungen 
Pflegemodell Theoretische Pflegemodelle bei-

spielsweise von Orem, Orlanda, 
Watson, Rogers oder Krohwinkel 

 

Pflegesystem Bezugspflege, Funktionspflege siehe PDL Praxis 
1/2007 

Pflegeprozess Praktischer Ablauf und Umsetzung 
des Pflegemodells und des Pflege-
systems bis hin zum entsprechend 
passenden Dokumentationssystem 

 

Innerbetriebliche Kommu-
nikation 

Abläufe, Strukturen, Verantwort-
lichkeiten 

 

Qualitätssicherungssystem Struktur und Beschreibung der 
Qualitätssicherung 

siehe ausführlich 
Punkt 6 der Prüf-
anleitung 

Kooperation mit anderen 
Diensten 

falls vorhanden, z.B. bei gemein-
samen Telefondiensten, Nacht-
diensten, etc. 

 

Personelle Ausstattung Angaben zur generellen Struktur 
des Personals (im Rahmen des 
Pflegekonzeptes ist kein Stellen-
plan gemeint, sondern Aussagen 
zur Struktur und Fort- und Weiter-
bildung, sowie zu fachlichen 
Schwerpunkten wie Wundfachkräf-
te, etc.) 
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